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Im öffentlichen Teil der Sitzung des Bau-, Ord-
nungs- und Umweltausschusses am 14. November
2005 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 4/1878/05
Gemeindliches Einvernehmen zur Verlängerung der Baugeneh-
migung, Neubau einer Garage, Mittelstraße 10

Der Bauausschuss der Stadt Lauscha beschließt, das gemeindliche
Einvernehmen zur Verlängerung der Baugenehmigung, Neubau
einer Garage, Mittelstraße 10, zu erteilen.

Beschluss-Nr. 4/1882/05
Standortbestimmung zur Einrichtung einer öffentlichen Telekom-
munikationsstelle im Kernbereich der Stadt Lauscha

Der Bauausschuss der Stadt Lauscha empfiehlt für die Standortbe-
stimmung zur Einrichtung einer öffentlichen Telekommunikati-
onsstelle im Kernbereich der Stadt Lauscha die Rangfolge der vor-
geschlagenen Varianten:

1. Vorzugsvariante: Eingangsbereich Kulturhaus

2. Alternativvariante: keine

3. Ausschlussvariante: keine

Beschluss-Nr. 4/1890/05
Gemeindliches Einvernehmen

Der Bauausschuss der Stadt Lauscha beschließt, das gemeindliche
Einvernehmen zum Bauantrag, Einbau eines Friseursalons, sowie
die Zustimmung als Grundstücksnachbar (Flstck.-Nr. 122/13) zu
erteilen.

Im öffentlichen Teil der Sitzung des Bau-, Ord-
nungs- und Umweltausschusses am 12. Dezember
2005 wurden folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss Nr.: 4/1889/05
Gemeindliches Einvernehmen Bauantrag Neubau eines Einfami-
lienhauses

Der Bauausschuss der Stadt Lauscha beschließt, das gemeindliche
Einvernehmen Neubau eines Einfamilienhauses, sowie die
Zustimmung als Grundstücksnachbar (Flstck.-Nr.:705/5) zu ertei-
len.

Beschluss Nr.: 4/1905/05
Gemeindliches Einvernehmen zum Bauantrag Nutzungsänderung
1. OG, Einbau Aufzug im Treppenhaus

Der Bauausschuss der Stadt Lauscha beschließt, das gemeindliche
Einvernehmen zum Bauantrag Nutzungsänderung 1. OG, Einbau
Aufzug im Treppenhaus, zu erteilen.



Änderungen der Grundstuer

Haben sich 2005 Änderungen der Grundsteuermessbeträge und
somit der Grundsteuerzahlungen ergeben, werden die Bescheide
für das Jahr 2006 zugeschickt.

Zahlungen

Einzahlungen können auf unser Konto erfolgen:

Konto-Nr. 0 877 780 700
BLZ 783 400 91
Institut Commerzbank Sonneberg

Es wird gebeten, bei Überweisungen unbedingt das auf dem Steu-
erbescheid vermerkte Kassenzeichen anzugeben, damit Fehlbu-
chungen und unnötige Rückfragen vermieden werden.

Steuerzahler, die die Stadtverwaltung Lauscha ermächtigt haben,
die Steuer durch das Abbuchungsverfahren einzuziehen, bitten
wir um Überprüfung, ob die angegebene Bankverbindung noch
korrekt ist.

Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass bei einer
Rückbuchung wegen falscher Bankverbindung automatisch eine
Gebühr fällig wird. Diese Rückbuchungsgebühr wird durch unse-
re Bank veranlasst.

Rechtsbehelfsbelehrung

Gegen diese Allgemeinverfügung kann binnen eines Monats nach
ihrer Bekanntgabe Widerspruch erhoben werden. Der Wider-
spruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Lauscha
einzulegen. Die Frist für die Einlegung des Widerspruches
beginnt mit dem Ablauf des auf den Tag der Bekanntmachung die-
ser Allgemeinverfügung folgenden Tages.

Sollte über den Widerspruch ohne zureichenden Grund in ange-
messener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann Klage
bei dem Verwaltungsgericht Meiningen schriftlich oder zur Nie-
derschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerich-
tes erhoben werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei
Monaten seit der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden,
außer wenn wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere
Frist geboten ist.

Die Klage muss den Kläger, den Beklagten (Stadt Lauscha) und
den Streitgegenstand bezeichnen und soll einen bestimmten
Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tatsachen und
Beweismittel sollen angeben, die angefochtene Verfügung soll in
Unterschrift oder Abschrift beigefügt werden. Der Klage und
allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen Beteiligten
beigefügt werden.

Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs wird die Wirksamkeit
des Bescheides nicht gehemmt, insbesondere die Einziehung der
festgesetzten Steuer nicht aufgehalten.

Lauscha, den 10. Februar 2006

Köhler
Bürgermeister
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Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss hat in
seiner Sitzung am 16. Januar 2006 im öffentlichen
Sitzungsteil folgende Beschlüsse gefasst:

Beschluss-Nr. 4/1913/05
Ausstellung 2006 im Museum für Glaskunst

1. Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss nimmt Kenntnis vom
Fördermittelantrag für die Ausstellung mit Begleitbuch
„Lauscha aktuell“ vom 20. Dezember 2005 und der Fördermit-
telablehnung gemäß Schreiben vom 5. Dezember 2005.

2. Der Haupt-, Finanz- und Werkauschuss beauftragt die Verwal-
tung, die Art der Ausführung und dem Umfang der Ausstel-
lung neu zu definieren sowie den dazugehörigen Finanzplan
zu überarbeiten und zu untersetzen.

Beschluss-Nr. 4/1910/05
Vergabe einer Hausnummer Elias Kob, Straße der Jugend 72,
Flurstück-Nr. 710/5 und 710/11

Der Haupt-, Finanz- und Werkausschuss beschließt die Vergabe
folgender Hausnummer:

Lauscha, Flurstück 710/5 und 710/11 – Straße der Jugend 72 a

Amtliche Bekanntmachung
über die Festsetzung der Grundsteuer 2006

Der Stadtrat der Stadt Lauscha hat in seiner Sitzung am 9. Mai
2005 die Hebesätze der Grundsteuier A auf 300 v.H. und die
Hebesätze der Grundsteuer B auf 330 v.H. für das Kalenderjahr
2005 festgesetzt.

Für das Kalenderjahr 2006 gelten die Hebesätze der Grund-
steuer A von 300 v.H. und Grundsteuer B von 330 v.H. bis zur
Bekanntmachung der Haushaltssatzung für das Jahr 2006 weiter
(§ 61  Abs. 1 Nr. 2 ThürKO).

Für alle diejenigen Grundstücke, deren Bemessungsgrund-
lage (Messbeträge) sich seit der letzten Bescheiderteilung
nicht geändert hat, wird deshalb durch diese öffentliche
Bekanntmachung gemäß § 27 Abs. 3 des Grundsteuergesetzes
die Grundsteuer für das Kalenderjahr 2006 in der zuletzt für
das Kalenderjahr 2005 veranlagten Höhe festgesetzt.

Die Steuern sind gemäß § 28 Abs. 1 GrStG zu je einem Viertel
ihres Jahresbetrages am 

15. Februar
15. Mai
15. August
15. November

fällig.

Kleinbeträge werden wie folgt fällig:

- Am 15. August in einem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00
Euro nicht übersteigt.

- Am 15. Februar und am 15. August zu je einer Hälfte des
Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 Euro nicht übersteigt.

Auf Antrag kann die Grundsteuer auch ein einem Jahresbetrag am
1. Juli gezahlt werden. Die Änderung muss spätestens bis zum
30. September des vorangehenden Jahres beantragt werden.
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Mitteilung

Zuschriften an die Redaktion der Stadtverwaltung Lauscha kön-
nen nur veröffentlicht werden, wenn sie den Namen und die voll-
ständige Adresse enthalten. Dies trifft auch für die E-mails zu. Die
Redaktion behält sich das Recht auf Kürzung vor.

ENDE AMTLICHER TEIL

NICHTAMTLICHER TEIL

Informationen zum Bereitschaftsdienst
Wasserwerk Lauscha

Außerhalb der Dienstzeiten ist der Bereitschaftsdienst des
Wasserwerkes Lauscha unter der Ruf-Nr. 0172 / 7 99 01 25 zu
erreichen.

Während der Dienstzeiten erreichen Sie das Wasserwerk
Lauscha unter der Ruf-Nr. 2 06 51 oder 2 90 16.

Informationen Stadtverwaltung

Sprechzeiten des KoBB
(Kontaktbereichsbeamten)

der Stadt Lauscha

Dienstag 12.30 Uhr – 14.30 Uhr

Außerhalb der genannten Sprechzeit können Termine in Lauscha
oder Neuhaus vereinbart werden.

Telefonnummern:

KoBB Lauscha 03 67 02 / 2 90 21
KoBB Neuhaus 0 36 79 / 72 69 17
Polizeiinspektion Sonneberg 0 36 75 / 87 50
Notruf Polizei 110

Impressum Lauschaer Zeitung
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Mitteilung
des Wasserwerkes Lauscha

Hinweise zum Jahresgebührenbescheid 2005 im Zusammen-
hang mit der Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssat-
zung vom 3. November 2005

Im Amtsblatt der Stadt Lauscha Nr. 12 vom 16. Dezember 2005
wurde die Gebührensatzung zur Wasserbenutzungssatzung (GS-
WBS) der Stadt Lauscha vom 3. November 2005 veröffentlicht.

So beträgt z.B. die Grundgebühr für einen Wasserzähler mit einem
Nenndurchfluss bis 2,5 m3/h inclusive der gesetzlichen Mehrwert-
steuer von 7 % ab dem 1. Januar 2006 monatlich 10,70 Euro. Bis
zum 31. Dezember 2005 waren es monatlich 5,89 Euro.

Die Verbrauchsgebühr pro m3 entnommenen Wassers beträgt
2,5052 Euro inclusive der gesetzlichen Mehrwertsteuer von 7 %
ab dem 1. Januar 2006. Bis zum 31. Dezember 2005 waren es 2,51
Euro/ m3. 

Neu ist außerdem, dass bei den Vorausleistungen für 2006 am
15.03., 15.05., 15.08. und 15.11. jeweils nur 1/5 der Jahresrech-
nung des Vorjahres erhoben wird (§ 7 Abs.2 GS-WBS).

Damit will der Gesetzgeber erreichen, dass ungerechtfertigte
Überzahlungen bei den Vorausleistungen für Wasser und Abwas-
ser vermieden werden.

Es bedeutet für den Jahresgebührenbescheid 2005, dass insgesamt
nur 80 % des erwarteten Jahresverbrauchs 2006 als Vorausleistun-
gen bei Wasser und Abwasser erhoben werden.

Dabei wurde jedoch die Gebührenänderung bei Trinkwasser
bereits berücksichtigt.

Sollten Sie Fragen zum Jahresgebührenbescheid oder zur
Gebührensatzung haben, stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Wasserwerk Lauscha
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ÖFFENTLICHER TEIL

Wir gratulieren den Bürgern der Stadt Lauscha:

13.02. Nelly Schmidt zum 84. Geburtstag
13.02. Anna Köhler-Floh zum 75. Geburtstag
14.02. Grete Kempin zum 82. Geburtstag
15.02. Marianne Köhler-Sterz zum 90. Geburtstag
15.02. Charlotte Müller-Uri zum 83. Geburtstag
15.02. Lonny Weigel zum 81. Geburtstag
15.02. Walter Hofmann zum 80. Geburtstag
17.02. Lieselotte Meier zum 78. Geburtstag
17.02. Waltraud Bittner zum 73. Geburtstag
17.02. Ursula Hampe zum 66. Geburtstag
18.02. Arno Weschenfelder zum 73. Geburtstag
19.02. Gertrud Langbein zum 89. Geburtstag
19.02. Waltraud Edelmann zum 74. Geburtstag
20.02. Helga Bäz zum 69. Geburtstag
21.02. Günter Bäz zum 71. Geburtstag
22.02. Liselotte Meinzenbach zum 82. Geburtstag
22.02. Lothar Andrae zum 73. Geburtstag
23.02. Suse Geitner zum 84. Geburtstag
23.02. Edeltraud Wenzel zum 76. Geburtstag
23.02. Ingrid Seelemann zum 66. Geburtstag
25.02. Lonny Pamminger zum 75. Geburtstag
25.02. Dieter Hartung zum 70. Geburtstag
26.02. Herbert Fiebig zum 77. Geburtstag
26.02. Lieselotte Fiebig zum 76. Geburtstag
27.02. Dr. Walter Gaube zum 78. Geburtstag
28.02. Ida Greiner zum 89. Geburtstag
01.03. Elsa Huhn zum 79. Geburtstag
01.03. Renate Schneider zum 67. Geburtstag
02.03. Ilse Greiner-Mai zum 70. Geburtstag
02.03. Lotte Sesselmann zum 67. Geburtstag
03.03. Margarethe Schulze zum 91. Geburtstag
03.03. Hans Bock zum 66. Geburtstag
04.03. Annita Büchner zum 84. Geburtstag
04.03. Hanni Kaufmann zum 83. Geburtstag

Wir gratulieren den Bürgern des Ortsteiles Ernstthal:

13.02. Hildegard Jäger zum 85. Geburtstag
14.02. Franz Böhm-Dores zum 67. Geburtstag
15.02. Siegfried Fischer zum 75. Geburtstag
15.02. Henriette Klug zum 72. Geburtstag
17.02. Helga Baumbach zum 75. Geburtstag
19.02. Brigitte Knauer zum 75. Geburtstag
20.02. Ursula Luthardt zum 66. Geburtstag
22.02. Sophie Wicklein zum 77. Geburtstag
22.02. Harry Klug zum 71. Geburtstag
27.02. Anneliese Heinz zum 84. Geburtstag
03.03. Ludwig Neubauer zum 75. Geburtstag
04.03. Irma Müller-Marks zum 68. Geburtstag
04.03. Gerda Müller-Welt zum 65. Geburtstag

Geburtstage   Freiwillige Feuerwehr Lauscha

Zimmerbrand mit Sirenenalarmierung
in Lauscha

Am Sonntag, dem 8. Januar 2006 um ca. 03.00 Uhr wurde die Feu-
erwehr Lauscha zu einem Wohnungsbrand in die Kirchstraße
gerufen. Wie in diesem Falle üblich, wurde die Feuerwehr des
Ortsteiles Ernstthal zur Unterstützung gleich mit alarmiert. 

Die Verständigung der Kräfte erfolgte, wie bei einem Brandein-
satz auch normal, über die Meldeempfänger der Kameraden sowie
zusätzlich über die in den beiden Ortsteilen vorhandenen Sirenen. 

Diese werden bei Großereignissen, aufgrund der schlechten
Erreichbarkeit der einzelnen Kameraden über Funkmeldeempfän-
ger, immer mit aktiviert. Wegen der territorialen Lage ist eine
reine Funkalarmierung, trotz extra installierten Funkumsetzers,
schwierig.

Das Tanklöschfahrzeug der Feuerwehr Lauscha traf als erstes an
der Brandstelle ein und ein Trupp begann sofort mit den Löschar-
beiten im Gebäude. Die nachfolgenden Kräfte der Feuerwehren
stellten die Wasserversorgung her und kümmerten sich um die
Ausleuchtung der Einsatzstelle.

Aufgrund der schnellen Alarmierung und Ausrücken der Feuer-
wehren konnte das Feuer innerhalb kurzer Zeit gelöscht und eine
Ausbreitung auf andere Gebäudeteile verhindert werden.

Stellt sich nun aber die Frage, warum in den darauf folgenden
Tagen Beschwerden über die zu lauten Sirenen und Martinshörner
der Fahrzeuge in der Nacht eingingen. Eigentlich sollten die Bür-
ger und Gäste der Stadt, nach einem solchen freiwilligen Einsatz,
ihren Kameraden der Feuerwehr dankbar sein.

Die Arbeit der freiwilligen Wehren jedoch stößt bei vielen leider
immer noch auf Unverständnis und absolute Ablehnung. Ob sich
diese Personen auch bei einem Brand der eigenen Wohnung oder
bei einem Unfall mit dem eigenen Fahrzeug über zu laute Sirenen
und Martinshörner beschweren würden, bleibt fraglich.

Vielleicht können wir mit diesem Artikel mal ein wenig zum
Nachdenken anregen.

Was würde passieren, wenn die Feuerwehr im Falle eines Einsat-
zes, gegen die gesetzlichen Bestimmungen, ohne Blaulicht und
Signal ausrückt und dadurch die berühmten zwei Minuten zu spät
käme?

Oder gar nur mit schwach besetzten Fahrzeugen, aufgrund einer
Alarmierung ohne Sirene, an der Einsatzstelle auftaucht?

Außerdem sei gesagt, dass auch die Frauen und Männer der Feu-
erwehr nachts meist schlafen und durch die Hilferufe ihrer Mit-
bürger geweckt werden.

Bleibt nur zu hoffen, dass die Arbeit unserer Feuerwehren in
Zukunft auf etwas mehr Anerkennung und Verständnis stößt. Für
offene Fragen stehen wir gerne zur Verfügung.

Manuel Greiner-Stöffele
FW Stadt Lauscha
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Die Arbeiterwohlfahrt informiert:

Die AWO Lauscha
informiert 

Am Mittwoch, dem 15. Februar 2006 müssen wir unser Pro-
gramm ändern. Der vorgesehene Videonachmittag muss leider
ausfallen; er wird aber im April nachgeholt. 

Unsere Geburtstagskinder der Monate Januar und Februar werden
sich trotzdem auf einen schönen Nachmittag freuen können.
Natürlich sind alle Senioren herzlichst eingeladen. Beginn ist um
15.00 Uhr.

Am Dienstag, dem 28. Februar 2006 – Faschingsdienstag – fin-
det in der Obermühle eine tolle Kinderfaschings-Party statt.
Beginn ist um 14.00 Uhr.

Auch am Mittwoch, dem 8. März 2006 (Frauentag) müssen wir
unser Programm ändern. Als Gast werden wir Volker Sessel-
mann mit seinen kleinen Musiken begrüßen können. Beginn ist
um 15.00 Uhr.

Jeden Donnerstag laden wir zum Mutti-Kind-Kaffee ganz herz-
lich ein. Willkommen sind Familien mit Kindern bis zu sechs Jah-
ren.

Am Samstag, dem 27. Mai 2006 wird in der Obermühle die
Namensweihe durchgeführt. Interessenten bitte in der Obermühle
unter Telefon 03 67 02 / 2 03 59 melden. Näheres wird in einem
Elternbrief dann mitgeteilt.

Hinweis

Wer seinen Urlaub noch nicht geplant hat und gerne einmal mit
der AWO verreisen möchte – die Kataloge sind in der Obermühle
erhältlich.

Bütten-Hüttengeister

Auch in diesem Jahr hatte die Tanzgruppe der AWO-Kindertages-
stätte „Hüttengeister“ unter der bewährten Leitung der Erzieherin-
nen Hannelore Bäz und Antje Hüther einen Tanz für das Kinder-
programm der Büttenabende des LCV einstudiert. 

Text und Fotos: Hein

Als Clowns „Sporelli vom Zirkus Tarantelli“ ernteten sie erneut
verdienten Beifall für ihre Darbietung.

Sport und Spaß
bei den „Hüttengeistern“

Wie vielerorts in unserer Region in diesen Tagen wurden auch bei
den „Hüttengeistern“ in der gleichnamigen AWO-Kindertages-
stätte in Lauscha am Mittwoch dem 1. Februar 2006 Sport und
Spaß im Schnee groß geschrieben.

Fähnchen und Absperrbänder markierten die verschiedenen Wett-
kampfstrecken. Skier und Schlitten standen bereit. Bei strahlen-
dem Sonnenschein flitzten dann die kleinen Rodler um die Wette
den Berg hinab. 

Die Abfahrtsläufer hatten sich einen weniger steilen Hang ausge-
sucht, und auf dem Spielplatz der Einrichtung liefen Langläufer in
verschiedenen Altersgruppen um die Wette gegen die Uhr. Jens
Greiner-Hiero vom WSV 08 Lauscha stand dabei mit Stoppuhr,
„Flüstertüte“ und manch hilfreichem Rat den Kindern und Erzie-
herinnen zur Seite.  

Wer gerade nicht selbst auf Skiern stand, feuerte die anderen umso
mehr an. Mit Rutschpfannen und Schaufeln vergnügten sich alle
danach noch bis zum Mittagessen.

Eine Teilnehmerurkunde und eine süße kleine Überraschung
erwarteten alle Kinder nach der Veranstaltung. 

Allerdings wird es auch noch eine gesonderte Auswertung mit
Siegerehrung durch den WSV geben. Jens Greiner-Hiero bestätig-
te den Erzieherinnen jedoch bereits, dass es unter den „Hüttengei-
stern“ viele Wintersporttalente gibt. 

Deshalb sind übrigens alle Wintersport interessierten Hütten-
geister und auch deren Eltern herzlich eingeladen, wenn es am
Montag, dem 20. Februar 2006 und 13. März 2006 jeweils um
15.00 Uhr auf dem Tierbergsportplatz bei Langlauf-Übungen und
Schneespielen mit dem WSV 08 Lauscha und der Sportgruppe der
Kindertagesstätte erneut Sport und Spaß im Schnee gibt.

Text und Fotos: Hein

Nachfolgend einige Fotos, die zeigen, wieviel Spaß uns die
wintersportlichen Wettkämpfe bereitet haben.




